
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Katharina Schulze
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 25.08.2017

Informationen zu gestrecktem Cannabis

Ich frage die Staatsregierung:

1. a) Wie hoch ist der durchschnittliche festgestellte THC-
Gehalt von unverarbeitetem Cannabis in den letzten 
fünf Jahren (bitte aufschlüsseln nach Jahren)?

 b) Welche Streckmittel haben die Polizei oder andere 
bayerische Staatsbehörden und Institutionen bei Can-
nabisfunden in den letzten fünf Jahren ausgemacht?

2. a) Teilt die Staatsregierung die Auffassung von Ärztin-
nen und Ärzten sowie von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern, wonach die Funde von gestrecktem 
Cannabis eine außerordentliche Gesundheitsgefähr-
dung für die Konsumentinnen und Konsumenten dar-
stellen?

 b) Kann davon ausgegangen werden, dass die Gesund-
heitsgefährdung, die von gestrecktem Cannabis aus-
geht, für Jugendliche und Heranwachsende unverhält-
nismäßig höher ist?

3. a) Wie schätzt die Staatsregierung die Verbreitung von 
verunreinigten Cannabisprodukten in Bayern ein?

 b) Gibt es Regionen Bayerns, in denen eine besondere 
Häufung von gestrecktem Cannabis festgestellt wur-
de?

4.  Teilt die Staatsregierung die Auffassung, dass die      
u. a. als „Kräutermischungen“ auftretenden, auch „Le-
gal Highs“ genannten, neuen psychoaktiven Substan-
zen (NPS) insbesondere aufgrund des im Vergleich zu 
Cannabis leichteren Zugangs konsumiert wurden und 
werden?

5.  Wie schätzt die Staatsregierung die Chancen ein, mit-
tels der Gestattung von Drogenprüfinstitutionen (soge-
nanntes drug-checking) Konsumentinnen und Konsu-
menten von der Verwendung besonders gefährlicher 
Inhaltsstoffe (insbesondere Streckmittel) abzuschre-
cken und durch genaue Inhaltsangaben Überdosie-
rungen zu verhindern?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Ver-
kehr im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege und unter Einbindung des Lan-
deskriminalamts
vom 25.10.2017

1. a) Wie hoch ist der durchschnittliche festgestellte 
THC-Gehalt von unverarbeitetem Cannabis in den 
letzten fünf Jahren (bitte aufschlüsseln nach Jah-
ren)?

Im Landeskriminalamt wurden in den Jahren 2012 bis 2016 
die in nachfolgender Tabelle gelisteten THC-Gehalte (ge-
sondert aufgeführt für Cannabiskraut und Cannabisblüten-
material) festgestellt:

 b) Welche Streckmittel haben die Polizei oder andere 
bayerische Staatsbehörden und Institutionen bei 
Cannabisfunden in den letzten fünf Jahren ausge-
macht?

Streckmittel sind nach dem kriminaltechnischen Verständnis 
solche Stoffe, die in nicht unerheblicher Menge einem wert-
haltigen Stoff bewusst zugesetzt werden, um ein höheres 
Gewicht des werthaltigen Stoffs vorzutäuschen.

Streckmittel in Marihuana sind nach Mitteilung des Lan-
deskriminalamts weder in den oben genannten 4.741 Pro-
ben nachgewiesen worden noch in den (geschätzten) 1.000 
Proben, die im gleichen Zeitraum ohne Bestimmung des 
THC-Gehalts untersucht wurden.

Haschisch wird nach beim Landeskriminalamt nicht im 
Detail bekannten Verfahren hergestellt. Insbesondere ist 
dort nicht bekannt, ob die dabei zum Einsatz kommenden 
Stoffe prozesstechnisch geboten sind (z. B. Fette, Harze 
oder Öle, die ein Zerbrechen der Haschisch-Platten verhin-
dern sollen) oder ob es sich dabei um Streckmittel handelt. 
Abgesehen von den beim Herstellungsprozess zugesetzten 
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Jahr der 
chemi-
schen 

Analyse

Anzahl der 
Proben Menge in kg

Durch-
schnittlicher 
THC-Gehalt 

in %

2012 Kraut 255 103 1,9
Blüten 614 179 10

2013 Kraut 323 78 3
Blüten 668 160 10,5

2014 Kraut 282 92 2,7
Blüten 704 178 11,6

2015 Kraut 248 58 3
Blüten 664 155 11,5

2016 Kraut 231 73 3,1
Blüten 752 190 11,9

Summe 4.741 1.266
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Stoffen sind in den 1.239 im Zeitraum 2012 bis 2016 unter-
suchten Haschisch-Proben keine Streckmittel nachgewie-
sen worden.

2. a) Teilt die Staatsregierung die Auffassung von Ärz-
tinnen und Ärzten sowie von Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern, wonach die Funde von 
gestrecktem Cannabis eine außerordentliche Ge-
sundheitsgefährdung für die Konsumentinnen und 
Konsumenten darstellen?

 b) Kann davon ausgegangen werden, dass die Ge-
sundheitsgefährdung, die von gestrecktem Canna-
bis ausgeht, für Jugendliche und Heranwachsende 
unverhältnismäßig höher ist?

Siehe Antwort zu Frage 1 b. Im Übrigen stuft die Staatsre-
gierung Cannabis auch als Reinsubstanz als gesundheits-
gefährdend ein.

3. a) Wie schätzt die Staatsregierung die Verbreitung 
von verunreinigten Cannabisprodukten in Bayern 
ein?

Entsprechend der Antwort zu Frage 1 b liegen der Staatsre-
gierung für den Zeitraum der vergangenen fünf Jahre keine 
Erkenntnisse hinsichtlich der Verbreitung von verunreini-
gten Cannabisprodukten vor. Vor 2012 ist in Bayern ver-
einzelt verunreinigtes Marihuana, meist mittels Sand oder 
Glasteilchen, aufgetreten. Verunreinigtes Haschisch ist im 
Kriminaltechnischen Institut des Landeskriminalamts bisher 
nicht aufgetaucht.

 b) Gibt es Regionen Bayerns, in denen eine besonde-
re Häufung von gestrecktem Cannabis festgestellt 
wurde?

Siehe Antwort zu Frage 1 b. 

4.  Teilt die Staatsregierung die Auffassung, dass die 
u. a. als „Kräutermischungen“ auftretenden, auch 
„Legal Highs“ genannten, neuen psychoaktiven 
Substanzen (NPS) insbesondere aufgrund des im 
Vergleich zu Cannabis leichteren Zugangs konsu-
miert wurden und werden?

Entsprechende Erkenntnisse liegen der Staatsregierung 
nicht vor.

5.  Wie schätzt die Staatsregierung die Chancen ein, 
mittels der Gestattung von Drogenprüfinstitutio-
nen (sogenanntes Drug-checking) Konsumentin-
nen und Konsumenten von der Verwendung be-
sonders gefährlicher Inhaltsstoffe (insbesondere 
Streckmittel) abzuschrecken und durch genaue 
Inhaltsangaben Überdosierungen zu verhindern?

„Drug-checking“, also die labortechnische Analyse von ille-
galen Drogen auf ihre Inhaltsstoffe zur besseren Abschät-
zung möglicher Gesundheitsgefährdungen, steht im diame-
tralen Gegensatz zur Abstinenzorientierung der bayerischen 
Drogen- und Suchtpolitik und ist von daher abzulehnen. Mit 
diesem Verfahren würde einem primär illegalen, nicht ver-
kehrsfähigen Produkt, das nachweislich keine belegbare 
Indikation vorweist, faktisch der Status eines Arzneimittels 
zugewiesen. Das „Drug-checking“ setzt insgesamt weder an 
den Ursachen noch an den Symptomen des Konsums von 
illegalen Drogen an.
Das Landeskriminalamt verweist außerdem darauf, dass 
sich gerade neuartige Rauschmittel bzw. NPS oft nur auf 
molekularer Ebene in ihrem Aufbau unterscheiden. Die De-
tektion bzw. Identifikation der ständig neu kreierten Substan-
zen erfordern demnach komplexe und zeitaufwändige lab-
ortechnische Untersuchungen, da herkömmliche Analysen 
nicht ausreichend sind. Weiterhin wird bei der Methode des 
„Drug-checking“ lediglich eine Teilprobe des (üblichen) Be-
täubungsmittels entnommen und untersucht, welche nicht 
unbedingt repräsentativ für die gesamte Portionierung sein 
dürfte. Enthaltene Wirkstoffe würden unter Umständen nur 
teilweise festgestellt oder gar nicht erkannt, eines der erklär-
ten Ziele des „Drug-checking“, mit einer möglichst zuverläs-
sigen Analyse einen weitestgehenden Gesundheitssschutz 
zu ermöglichen, nicht erfüllt.

Abschließend stellt das Landeskriminalamt fest, dass 
dort –  unabhängig von der Art des Rauschgifts – noch 
kein Streckmittel festgestellt wurde, das toxischer gewesen 
wäre, als das jeweilige Rauschgift.


